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Sachstandsbericht

Stand der Arbeiten

• Instandsetzungsarbeiten Ebene -1 abgeschlossen

• Gussasphalt- und Anstricharbeiten Ebene -2 vor 

Fertigstellung

• letzter Deckenabschnitt in Ebene -3 wurde heute betoniert

• Haustechnikinstallation in Ebene -1 läuft



Sachstandsbericht

Terminsituation

• Beginn Elektroinstallation aufgrund vertraglicher Probleme 

mit ca. 4 Wochen Verzug

• Verzug bei Fertigstellung Gussasphaltarbeiten Rampe 

wegen Schlechtwetterperiode in KW 20 / 21 und 

gravierender Mängel bei Reprofilierung im Zuge der 

Instandsetzung in 2013



Sachstandsbericht

Kostensituation

• Haustechnikgewerke legen aktuell Mehrkostenanmeldungen für die  

Verzögerungen durch die Asbestsanierung vor – Prüfungen stehen 

größtenteils noch aus

• Stillstandskosten zwischen Asbestfund und Beginn Asbestsanierung 

wurden durch die ARGE nochmals überarbeitet – Prüfung läuft z.Z.

• letzte Vergaben bei Ausbaugewerke haben zu keinen 

Kosteneinsparungen gegenüber der Kostenberechnung geführt

Fazit

Einhaltung Budget im Moment noch gesichert



Exkurs Elektromobilität I

Deutschland hat zugesagt, die CO2-Emissionen in allen 

Sektoren von 1990 bis 2020 um 40 % zur reduzieren.

Der Verkehrssektor hat zu dieser Verpflichtung bislang nichts 

beigetragen! (Emissionen 1990: 100 %; 2016: 101%)



Exkurs Elektromobilität II

Elektromobilität ist der einzig mögliche Weg zur 

Dekarbonisierung des Verkehrssektors



Exkurs Elektromobilität III

Die Antriebsenergie für den Elektromotor kommt aus 

•Batterien,

• konventionellen Motoren, die mit biogenen Brennstoffen 

betrieben werden oder

•Brennstoffzellen



Exkurs Elektromobilität IV

Effizienzbetrachtungen sprechen für das 

•Batterieelektrische System (75 % Wirkungsgrad) 

gegenüber dem

•System mit Brennstoffzelle (22 % Wirkungsgrad)



Exkurs Elektromobilität V

Die deutsche Regierung fördert deshalb 

•Den Ausbau der Ladeinfrastrukturen,

•Die Elektrifizierung kommunaler Fahrzeugflotten,

•Die Elektrifizierung der Dienstwagen,

•Die Forschungsförderung im Bereich Batterien und 

Brennstoffzellen, etc. …



Exkurs Elektromobilität VI

• Der Bestand an Fahrzeugen mit Ladeanschluss wird 2019 

ca. 100.000 St. erreichen.

• Der Bestand an diesen Fahrzeugen verdoppelt sich nahezu 

von Jahr zu Jahr.

• 2022 werden mehr als 1 Mio. Elektrofahrzeuge in 

Deutschland zugelassen sein. 



Exkurs  Elektromobilität VII

• Die Batterien der Elektrofahrzeuge enthalten je nach Modell 

zwischen 5 und 80 kWh.

• Der brennende Golf 7 im Jahr 2014 hatte einen 

Energieinhalt von ca. 400 kWh



Exkurs Elektromobilität



Exkurs Elektromobilität



• Sind Steckdosen in Garagen zulässig?

• Welche Gefahr geht von einer ständig überwachten 

Steckdose aus?

• Wie unabhängig sind Gutachter, Experten und 

Sachverständige?

• Was ist ein Sicherheitskonzept?



Sicherheits- bzw. Brandschutzkonzept

• Ein Sicherheitskonzept stellt im Allgemeinen eine Analyse 

möglicher Angriffs- und Schadenszenarien mit dem Ziel, ein 

definiertes Schutzniveau zu erreichen, dar. 

• Als Schadensszenario kommt in Tiefgaragen hauptsächlich 

bis ausschließlich nur ein Brand in Frage

• Erstellung eines Brandschutzkonzepts als Teilkonzept 

eines Sicherheitskonzepts



Sicherheits- bzw. Brandschutzkonzept

• Das Brandschutzkonzept beschreibt die bauliche und 

rechtliche Situation eines Gebäudes oder einer baulichen 

Anlage und entwickelt Vorgaben für die 

Brandschutzinfrastruktur und -ausstattung.  

• Die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für ein 

Gebäude ist dann erforderlich, wenn

• von den baurechtlichen Anforderungen abgewichen 

werden soll oder 

• es sich um ein Gebäude besonderer Art und Nutzung 

handelt 



Brandschutzkonzept

Chronologie

• Beauftragung Brandschutzkonzept mit Generalplanungsauftrag 

am 13.11.2015

• Beginn der Abstimmungen zum Brandschutzkonzept mit Stadt 

Ravensburg, Stadtwerken Ravensburg, Feuerwehr Ravensburg 

und E+E Ingenieure unmittelbar nach Beauftragung

• Vorlage 1. Brandschutzkonzept für Einreichung Baugesuch im 

Februar 2017

• Fortlaufende Fortschreibungen im Rahmen der weiteren 

Planungen

• Letzte Abstimmung zwischen Stadt, Stadtwerke, Feuerwehr und 

Brandschutzgutachter am 11.03.2019

• Vorlage Fortschreibung für Tektur Baugesuch im März 2019



Brandschutzkonzept

Bewertungsgrundlagen

• Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg vom 05. 

März 2010, zuletzt geändert am 11. November 2014

• Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für 

Verkehr und Infrastruktur zur Landesbauordnung 

(LBOAVO) vom 05. Februar 2010, zuletzt geändert am 11. 

November 2014

• Sonderbauverordnung über Garagen und Stellplätze –

Garagenverordnung (GaVO) vom 07.Juli 1997, zuletzt 

geändert am 25. Januar 2012



Brandschutzkonzept

Ladestationen (Auszug Brandschutzkonzept)

Stellungnahme Brandschutzgutachter:

• Nach derzeitigem Stand können aus Sicht des Verfassers und des 

„Arbeitskreises vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 

Elektrofahrzeuge“ VDE-zertifizierte Ladestationen in üblichen Garagen 

ohne besondere Auflagen geduldet werden. Sie stellen nach 

bisherigen Erkenntnissen im Vergleich zu konventionell angetriebenen 

Fahrzeugen kein wesentlich höheres Gefahrenpotential dar.

• Die Garage befindet sich im Schutzumfang einer automatischen 

Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die ständig besetzte Stelle der 

Feuerwehr, einer maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsanlage und 

einer selbsttätigen Feuerlöschanlage (Sprinkleranlage).



Brandschutzkonzept

Ladestationen in Mittel- und Großgaragen: 
(aktuelle Anfrage beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg)

Frage:

„Sind Ladestationen in Mittel- und Großgaragen zulässig?“

Antwort:

„Wir erkennen in E-Fahrzeugen und Ladestationen – auch wenn die 

Brandentstehungsgefahr beim Ladevorgang tatsächlich etwas erhöht ist –

keine signifikant höhere Gefährdung gegenüber dem Abstellen von 

Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Insofern gibt es weder im 

geltenden Recht eine Grundlage dafür, E-Fahrzeuge und / oder 

Ladestationen in Garagen zu verbieten, noch auch nur einen Anlass diese 

Rechtslage ggf. anzupassen. Diese Einschätzung teilt übrigens auch der 

Verband der Sachversicherer, die hierzu ein Papier herausgegeben haben 

(VdS 3471 – 2015).“


